
 

 

Seite 1 von 7                                                                                                                                               AGB Reiseveranstaltung / Vers.  01/2019 

 

Allgemeine Reisebedingungen  
Kongresshotel Potsdam 

 
§ 1 Geltungsbereich 

1. Diese zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstal-
ters (OSV Hotel und Kongress GmbH & Co. Betriebs KG, Am 
Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam – nachfolgend auch „Leis-
tungserbringer“ bzw. „Reiseveranstalter“ oder „Hotel“ ge-
nannt) sind Grundlage des zwischen dem Kunden und dem 
Hotel zustande kommenden Pauschalreisevertrags, soweit im 
Einzelfall nicht eine abweichende schriftliche Vereinbarung 
(Textform genügt) getroffen wird. Sie erläutern und ergänzen 
die gesetzlichen Vorschriften zum Pauschalreisevertrag aus 
dem Bürgerliches Gesetzbuch (§§ 651a–y BGB) und dem Ein-
führungsgesetz zum BGB (Art. 250, 252 EGBGB). Sie gelten 
ausschließlich.  

2. Diese Geschäftsbedingungen gelten unabhängig von weiteren 
Geschäfts- und Tarifbedingungen, insbesondere den „Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für den Hotelaufnahmevertrag 
mit dem Kongresshotel Potsdam“ und den „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Veranstaltungen im Kongresshotel 
Potsdam“, die dem Vertragsverhältnis zwischen Kunde und 
Hotel zugrunde liegen. 

3. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstal-
ters gelten nicht, wenn der Kunde keine Pauschalreise gebucht 
hat, weil z.B. eine gesetzliche Ausnahme (§ 651a Abs. 4, 5 BGB) 
oder die bloße Vermittlung einer verbundenen Reiseleistung (§ 
651w BGB) vorliegt. Der Kunde erhält vor Abgabe seiner Ver-
tragserklärung entsprechende Informationen. Die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters gelten ins-
besondere nicht für Buchungen, die auf der Grundlage eines 
Rahmenvertrags für die Organisation von Geschäftsreisen mit 
einem Reisenden erfolgen, der Unternehmer ist und den Ver-
trag zu unternehmerischem Zweck abschließt. 

4.  Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kun-
den werden durch das Hotel nicht anerkannt, es sei denn ih-
rer Geltung wurde ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch 
dann, wenn das Hotel in Kenntnis entgegenstehender Bedin-
gungen des Kunden die Lieferung oder Leistung an den Kun-
den vorbehaltlos ausführt. 
 

§ 2 Reiseveranstalter 

1. Reiseveranstalter ist die 

OSV Hotel und Kongress GmbH & Co. Betriebs KG, 
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam, 
Telefon: 331-9070, 
E-Mail: info@hukg.de. 

2. Vor Abschluss eines Pauschalreisevertrags muss der Reisever-
anstalter den Kunden sowohl über die wesentlichen Einzelhei-
ten der Pauschalreise sowie die Rechte des Kunden gemäß der 
EU-Richtlinie 2015/2302 unterrichten. Die wesentlichen Infor-
mationen zur Pauschalreise können Sie den allgemeinen und 
den konkreten Leistungsbeschreibungen der Pauschalreisen 
(z.B. den Detailbeschreibungen auf der Website und dem Bu-
chungsvorgang) sowie den Geschäftsbedingungen des Reise-
veranstalters entnehmen. Um den Kunden über die Rechte ge-
mäß der EU-Richtlinie 2015/2302 zu informieren, ist auf der 
Website das vorgeschriebene Formblatt hinterlegt. 
 

§ 3 Vertragsgegenstand, Vertragsschluss, Berichti-
gung, Vertragstextspeicherung 

1. Zu den vom Reiseveranstalter vertriebenen Leistungen gehö-
ren insbesondere Reisepakete bestehend aus Hotelübernach-
tungen in Kombination mit anderen touristischen Leistungen, 
wie z. B. der Bereitstellung von Eintrittskarten für Veranstal-
tungen. Angebote, Preise und Angaben zu Reiseleistungen in 
den jeweiligen Veröffentlichungen. Bis zum Eingang des Bu-
chungswunsches bzw. der Buchungserklärung des Kunden 
beim Reiseveranstalter können sich hieran jeweils noch Ände-
rungen aus sachlichen Gründen ergeben, die sich der Reisever-
anstalter ausdrücklich vorbehält. Über solche Änderungen 
wird der Veranstalter den Kunden rechtzeitig vor Abgabe der 
Vertragserklärung des Kunden informieren. 

2. Grundlage der Angebote des Reiseveranstalters sind die Rei-
seausschreibung und die ergänzenden Informationen des Rei-
severanstalters für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kun-
den bei der Buchung vorliegen. Die vom Reiseveranstalter ge-
gebenen vorvertraglichen Informationen über wesentliche Ei-
genschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zu-
sätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteil-
nehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 
Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Be-
standteil des Pauschalreisevertrags, sofern dies zwischen den 
Parteien ausdrücklich vereinbart ist. 

3. In einem Online-Leistungsangebot beschriebenen Reiseleis-
tungen sind noch keine rechtlich verbindlichen Angebote.  

 

 

 

mailto:info@hukg.de


 

 

Seite 2 von 7                                                                                                                                               AGB Reiseveranstaltung / Vers.  01/2019 

 

Mit der Abgabe einer Buchungsklärung gegenüber dem Reise-
veranstalter, die mündlich, fernmündlich, elektronisch oder 
schriftlich erfolgen kann, bietet der Kunde dem Reiseveran-
stalter verbindlich den Abschluss eines Pauschalreisevertrages 
nach Maßgabe der im Online-Leistungsangebot ersichtlichen 
Bedingungen an. Die Übermittlung der Buchungsklärung 
durch Betätigung der Schaltfläche im Buchungsvorgang, die 
den Kunden auf die Übernahme einer Kostenpflicht hinweist, 
begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustande-
kommen eines Vertrags. 

4. Der Eingang der elektronischen Buchungserklärung wird dem 
Kunden zunächst auf elektronischem Wege (z.B. per E-Mail) 
bestätigt, sofern der Kunde nicht Anspruch auf eine Reisebe-
stätigung in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EG-
BGB hat, da der Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher 
Anwesenheit beider Parteien oder außerhalb von Geschäfts-
räumen erfolgte. Eine solche elektronische Bestätigung des Zu-
gangs der elektronischen Buchungserklärung des Kunden stellt 
noch keine Annahme des Angebotes auf Abschluss eines Pau-
schalreisevertrages durch den Reiseveranstalter dar.  

5. Ein Pauschalreisevertrag zwischen Kunde und Reiseveranstal-
ter kommt erst mit dem Zugang einer Annahmeerklärung des 
Reiseveranstalters oder in dessen Namen beim Kunden zu-
stande, mit der die Buchung ausdrücklich bestätigt wird, die 
alle wesentlichen Angaben über die vom Kunden gebuchten 
Reiseleistungen enthält und die dem Kunden auf einem dau-
erhaften Datenträger, z.B. per E-Mail, übermittelt wird („Bu-
chungsbestätigung“). Erfolgt die Annahmeerklärung sofort 
nach Betätigung der Schaltfläche im Buchungsvorgang, die 
den Kunden auf die Übernahme einer Kostenpflicht hinweist, 
durch entsprechende unmittelbare Darstellung der Buchungs-
bestätigung am Bildschirm, so kommt der Pauschalreisever-
trag mit Darstellung dieser Buchungsbestätigung zustande. In 
diesem Fall bedarf es auch keiner Zwischenmitteilung über 
den Zugang der Buchungsklärung (vgl. Sie hierzu weiter oben), 
soweit dem Kunden auch hier die Möglichkeit geboten wird, 
die Buchungsbestätigung auszudrucken und auf einem dauer-
haften Datenträger (z.B. als PDF-Dokument) zu sichern. Die 
Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrags ist nicht davon ab-
hängig, dass der Kunde diese Möglichkeiten der Dokumenta-
tion tatsächlich nutzt. 

6.  Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung von dem Inhalt 
der Buchung ab, stellt die abweichende Buchungsbestätigung 
ein neues Angebot an den Kunden für den Abschluss eines 
Pauschalreisevertrages dar, an das sich der Reiseveranstalter 
zehn Tage gebunden hält, sofern im Angebot keine abwei-
chende Frist genannt wird. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit der Reise-
veranstalter bezüglich des neuen Angebots auf die Änderung 
hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflichten 
erfüllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrückliche Erklä-
rung oder schlüssig (z. B. durch Anzahlung) erklärt. 

7.  Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Lö-
schung oder zum Zurücksetzen des gesamten Buchungsformu-
lars die üblichen PC- und Browserfunktionen zur Verfügung, 
z.B. der Zurück-Befehl des Browsers. 

8.  Die zur Durchführung der elektronischen Buchung angebote-
nen Vertragssprachen sind angegeben. Erfolgt keine geson-
derte Angabe oder Vereinbarung hierzu, ist die Vertragsspra-
che im Verhältnis zum Reiseveranstalter Deutsch. 

9. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtungen von Reisen-
den, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen 
einzustehen, soweit er diese Verpflichtung durch ausdrückli-
che und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

10. Der Vertragstext wird vom Reiseveranstalter zur Abwicklung 
des Pauschalreisevertrages befristet gespeichert und ist nach 
der Buchung nicht mehr über das Internet abrufbar. Dem 
Kunden wird empfohlen, für eine dauerhafte Speicherung von 
Buchungsdaten und Vertragstext zu sorgen. Nach der vollstän-
digen Vertragsabwicklung werden der Vertragstext und Bu-
chungsdaten gelöscht bzw. für die weitere Verwendung ge-
sperrt, es sei denn, dem stehen zwingende abgaben- bzw. han-
delsrechtliche Aufbewahrungspflichten auf Seiten des Reise-
veranstalters entgegen. Weitere Informationen zum Umgang 
mit Kundendaten sind in der Datenschutzerklärung des Reise-
veranstalters einsehbar. 

11.  Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z. B. 
Reedereien, Hotels, sonstige Beherbergungs- und Verpfle-
gungsanbieter, Konzertveranstalter, Beförderungsunterneh-
men) sind vom Reiseveranstalter nicht bevollmächtigt, Ver-
einbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherun-
gen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreise-
vertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistun-
gen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im Widerspruch 
zur Reiseausschreibung oder einem Online-Leistungsangebot 
stehen. Präsentationen im Internet, Hotel-, Orts-, Veranstal-
tungs- sowie sonstige Prospekte oder Informationen, die nicht 
vom Reiseveranstalter herausgegeben werden, sind für den 
Reiseveranstalter nicht verbindlich, soweit sie nicht durch aus-
drückliche Vereinbarung mit dem Kunden, die zu ihrer Wirk-
samkeit mindestens der Textform bedarf, zum Gegenstand der 
Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht des 
Reiseveranstalters gemacht wurden. 

12. Eintrittskarten, Tickets oder sonstige Unterlagen, die der 
Kunde zum Besuch von Veranstaltungen benötigt (im Folgen-
den: Veranstaltungstickets), werden für den Kunden entweder 
am Veranstaltungsort (z.B. Theater- oder Konzertkasse) oder 
im Hotel hinterlegt. 
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§ 4 Hinweise zum gesetzlichen Widerrufsrecht 

Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass nach den gesetz-
lichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 
BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, 
die als Fernabsatzgeschäft abgeschlossen wurden (das umfasst 
insbesondere den Vertragsschluss per Brief, Katalog, Telefon, 
Telekopie, E-Mail, Kurznachrichten (SMS), Rundfunk, Tele-
medien- und Onlinedienste), kein Widerrufsrecht besteht, son-
dern lediglich die gesetzlichen Rücktrittsund Kündigungs-
rechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB. 
Ein Widerrufsrecht besteht aber dann, wenn der Vertrag über 
Reiseleistungen nach § 651a BGB zwischen einem Unterneh-
mer und einem Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen worden ist (z.B. Kaffeefahrt), es sei denn, die 
mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss 
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers 
geführt worden; im letztgenannten Fall besteht wiederum kein 
Widerrufsrecht. 

 

§ 5 Bezahlung 

1. Der Reiseveranstalter darf Zahlungen auf den Reisepreis vor 
Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, 
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht 
und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kon-
taktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlicher 
und hervorgehobener Weise übergeben wurde. Bedingungen, 
Fristen und Fälligkeiten einer vom Kunden ggf. zu leistenden 
Anzahlung werden dem Kunden im Rahmen der Buchung an-
gezeigt bzw. mitgeteilt. Anzahlung und Restzahlung erfolgen 
im Wege des Direktinkassos ausschließlich an den Reiseveran-
stalter und nicht an den Reisevermittler oder das Reisebüro. 

2. Die vom Kunden im Falle eines Rücktritts an den Reiseveran-
stalter zu bezahlenden Gebühren (§ 8 dieser AGB) werden je-
weils sofort fällig.  

3. Leistet der Kunde die Anzahlung und / oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, ob- 
wohl der Reiseveranstalter zur ordnungsgemäßen Erbringung 
der vertraglichen Leistungen in der Lage und bereit ist, seine 
gesetzlichen Informationspflichten erfüllt hat und kein gesetz-
liches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden 
besteht, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten und 
den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß § 8 zu belasten. Dem 
Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveran-
stalter nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein we-
sentlich niedrigerer Schaden entstanden ist als in der geforder-
ten Pauschale beziffert.  

 

 

 

 

§ 6 Leistungsänderungen 

1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrags, die 
nach Vertragsabschluss notwendig werden (z. B. aus Sicher-
heitsgründen, wegen Gegebenheiten des gewählten Transport-
mittels, unvorhersehbarer Ereignisse wie Witterung) und vom 
Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind dem Reiseveranstalter vor Reisebeginn gestattet, 
soweit die Abweichungen unerheblich sind, nicht zu einer we-
sentlichen Änderung der Reiseleistungen führen und den Ge-
samtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 

2. Der Kunde wird über solche Leistungsänderungen klar, ver-
ständlich und in hervorgehobener Weise auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. auch durch E-Mail, SMS) in-formiert. Der 
Hinweis erfolgt unverzüglich ab Kenntnis des Änderungsgrun-
des. 

3.  Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigen-
schaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von besonde-
ren Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags 
geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer vom 
Reiseveranstalter gleichzeitig mit der Änderungsmitteilung ge-
setzten angemessenen Frist 

 die Änderung anzunehmen oder 

 unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten 
oder 

 die Teilnahme an einer Ersatzreise zu verlangen, wenn 
eine solche vom Reiseveranstalter angeboten wird. 

Es steht im Belieben des Kunden auf die Änderungsmitteilung 
zu reagieren und eines der genannten Rechte auszuüben. Rea-
giert der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter nicht oder 
nicht innerhalb der gesetzten Frist, gilt die mitgeteilte Ände-
rung als angenommen. 

4.  Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, so-
weit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Hatte der Reiseveranstalter für die Durchführung der geänder-
ten Reise bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit ge-
ringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entspre-
chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten. 

  

§ 7 Preisänderung 

1. Der Reiseveranstalter behält sich auch ausdrücklich das Recht 
vor, vor Vertragsabschluss eine Änderung des Reisepreises, ins-
besondere aus den folgenden Gründen zu erklären, über die der 
Reiseveranstalter den Kunden vor der Buchung informiert:  
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 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt ausge-
schriebenen Reisepreises ist im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten, der Steuern oder sonstiger Abga-
ben für bestimmte Leistungen wie Touristenabgaben, 
Hafen- und Flughafengebühren oder eine Änderung der 
für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse zuläs-
sig. 

 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die 
vom Kunden gewünschte und im Prospekt ausgeschrie-
bene Reise nur durch den Einkauf zusätzlicher touristi-
scher Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung 
des Prospekts verfügbar ist. 

2. Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag ver-
einbarten Preis im Falle der nachträglichen Erhöhung der Be-
förderungskosten für Treibstoff oder andere Energieträger, der 
Steuern oder sonstiger Abgaben für vereinbarte Reiseleistun-
gen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren o-
der bei einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden 
Wechselkurse entsprechend, wie folgt zu ändern: 

 a) Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrags bestehenden 
Beförderungskosten für Treibstoff oder andere Energieträger, 
so kann der Reiseveranstalter den Reisepreis nach Maßgabe 
der nachfolgenden Be-rechnung erhöhen: 

 Bei einer auf den Sitz- bzw. Kabinenplatz bezogenen Er-
höhung kann der Reiseveranstalter vom Kunden den Er-
höhungsbetrag verlangen. 

 In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunter-
nehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätzli-
chen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitz- bzw. 
Kabinenplätze des vereinbarten Beförderungsmittels 
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den 
Einzelplatz kann der Reiseveranstalter vom Kunden 
verlangen. 

b) Werden die bei Abschluss des Reisevertrags bestehenden Steu-
ern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen wie 
Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber 
dem Reiseveranstalter erhöht, so kann der Reisepreis in dem 
Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für den 
Reiseveranstalter verteuert hat. 

c) Bei einer Änderung der für die betreffende Pauschalreise gel-
tenden Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrags kann 
der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die 
Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert hat. 

d) Eine Erhöhung des Reisepreises gemäß a) – c) ist nur zulässig, 
sofern die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsab-
schluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für 
den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar waren. 

e) Im Falle einer Änderung des Reisepreises nach Vertragsab-
schluss hat der Reiseveranstalter den Kunden unverzüglich 
nach Kenntnis des Änderungsgrunds zu informieren. Preiserhö-
hungen sind nur bis zum 21. Tag vor Reiseantritt eingehend 
beim Kunden zulässig. Für den Fall, dass die Änderung der o. g. 

Kosten zu niedrigeren Ausgaben bei dem Reiseveranstalter 
führt, wird der Reiseveranstalter diese Senkung auf Verlangen 
des Kunden und unter Abzug des entstandenen Verwaltungs-
aufwands an den Kunden weitergeben. 

f) Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, 
kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten. Der Reiseveranstalter 
kann dem Kunden in einem Angebot zu einer Preiserhöhung 
wahlweise auch die Teilnahme an einer anderen Reise (Ersatz-
reise) anbieten und verlangen, dass er innerhalb einer vom Rei-
severanstalter bestimmten und angemessenen Frist das Ange-
bot zur Preiserhöhung über 8 % annimmt oder seinen Rücktritt 
vom Vertrag erklärt. Nach Ablauf der vom Reiseveranstalter 
bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhöhung als ange-
nommen 

 

§ 8 Rücktritt durch den Kunden, Rücktrittsgebühr 

1. Der Kunde kann jederzeit vor Reiseantritt von dem Pauschal-
reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber dem 
Reiseveranstalter auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. 
Brief, PDF-Anhang zu einer E-Mail) zu erklären. Falls die Reise 
über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt 
auch diesem gegenüber erklärt werden. 

2. Geht dem Reisevermittler oder dem Reiseveranstalter eine 
Rücktrittserklärung des Kunden vor Reisebeginn zu oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den An-
spruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der Reiseveran-
stalter vom Kunden eine angemessene Entschädigung verlan-
gen, es sei denn, der Rücktritt ist von ihm zu vertreten oder am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe treten au-
ßergewöhnliche Umstände auf, die die Durchführung der Pau-
schalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen (§ 651 h III BGB). Der Rei-
severanstalter ist berechtigt, einen angemessenen Ersatz für be-
reits getroffene Reisevorkehrungen und für sonstige entstan-
dene Aufwendungen gegenüber dem Kunden in pauschalierter 
Form geltend zu machen (im Folgenden: Rücktrittsgebühr). Die 
Höhe der Rücktrittsgebühr bestimmt sich nach dem Reise-
preis abzüglich des Werts der vom Reiseveranstalter ersparten 
Aufwendungen sowie abzüglich dessen, was er durch anderwei-
tige Verwendung der Reiseleistungen erwirbt, welche auf Ver-
langen des Kunden durch den Reiseveranstalter zu begründen 
ist. Der Reiseveranstalter hat die nachfolgenden Rücktrittsge-
bühren unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der 
Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berück-
sichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und 
des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der 
Reiseleistungen festgelegt. 

3. Dem Kunden ist der Nachweis vorbehalten, dass der Reisever-
anstalter keine oder niedrigere Kosten als die Rücktrittsgebühr 
entstanden sind. Der Kunde ist in diesem Fall zur Zahlung der 
geringeren Kosten verpflichtet. 
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4. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der vorstehenden 
Rücktrittsgebühren eine höhere, individuell berechnete Ent-
schädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter nachweist, 
dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils an-
wendbare Rücktrittsgebühr entstanden sind. In diesem Fall ist 
der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädi-
gung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen so-
wie abzüglich dessen, was er durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern und zu be-
gründen. 

5. Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts zur Rücker-
stattung des Reisepreises verpflichtet, hat er unverzüglich, auf 
jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rück-
trittserklärung, zu leisten. 

6. Der Kunden ist gemäß § 651e BGB berechtigt, vom Reiseveran-
stalter durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu 
verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflich-
ten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt; dieses recht bleibt 
von den voranstehenden Bedingungen unberührt. Eine solche 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reisever-
anstalter 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 
 

§ 9 Umbuchungen durch den Kunden, Ersatzperson 

     Ein Anspruch des Kunden auf Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, des Reiseziels, des Orts des Reiseantritts, der Unter-
kunft, von Zusatzleistungen oder der Beförderungsart („Umbu-
chung“) nach Vertragsabschluss besteht nicht, es sei denn, die 
Umbuchung ist erforderlich, weil der Reiseveranstalter keine 
bzw. eine unzureichende oder falsche vorvertragliche Informa-
tion gemäß Art. 250 § 3 EG-BGB gegenüber dem Reisenden ge-
geben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. 

 

§ 10 Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

 Nimmt der Kunde bzw. Mitreisende einzelne Reiseleistungen – 
zu deren vertragsgemäßer Erbringung der Reiseveranstalter 
bereit und in der Lage war – nicht in Anspruch aus Gründen, 
die ihm selbst zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Gründe ihn 
nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien 
Rücktritt oder zur Kündigung des Pauschalreisevertrags be-
rechtigt hätten. Der Reiseveranstalter wird sich um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemü-
hen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig uner-
hebliche Aufwendungen handelt. 

 

 

 

 

 

 

§ 11 Kündigung und Rücktritt durch den Reiseveran-
stalter, Mindestteilnehmerzahl 

1. Der Reiseveranstalter kann den Pauschalreisevertrag fristlos 
kündigen, wenn der Kunde bzw. Mitreisende Kunde trotz einer 
entsprechenden Abmahnung des Reiseveranstalters die Durch-
führung bzw. Erbringung der Reiseleistungen nachhaltig stört 
oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. Dies 
gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf 
einer Verletzung von Informationspflichten des Reiseveran-
stalters beruht. 

2. Kündigt der Reiseveranstalter den Pauschalreisevertrag, so be-
hält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vor-
teile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwen-
dung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein-
schließlich der ihm von den Leistungserbringern gutgebrachten 
Beträge. 

3 Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens einer Min-
destteilnehmerzahl von dem Pauschalreisevertrag zurücktre-
ten, wenn er 

 in der vorvertraglichen Unterrichtung des Reiseveran-
stalters (z.B. im Online-Leistungsangebot) die Mindest-
teilnehmerzahl beziffert und der Zeitpunkt, bis zum dem 
der Reisveranstalter eine diesbezügliche Erklärung des 
Kunden erhalten muss, benannt hat und 

 in der Reisebestätigung bzw. Buchungsbestätigung die 
Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist 
angegeben hat. 

 Ein Rücktritt ist dem Kunden gegenüber spätestens an dem 
Tag zu erklären, der dem Kunden in der vorvertraglichen Un-
terrichtung und der korrespondierenden Reisebestätigung bzw. 
Buchungsbestätigung angegeben wurde. Sollte der Reiseveran-
stalter zu einem früheren Zeitpunkt erkennen, dass die Min-
destteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat er unver-
züglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. 

4. Wird die Pauschalreise nicht durchgeführt, wird der Reise-ver-
anstalter unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach dem Zugang der Rücktrittserklärung, dem Kunden 
seine bereits veranlassten Zahlungen auf den Reisepreis zu-
rückzuerstatten. 

 

§ 12 Haftungsbeschränkung, Fremdleistungen 

1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters ist für solche 
Schäden auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, die 

 keine Körperschäden sind und 

 nicht schuldhaft herbeigeführt werden. 
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2. Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprüche nach inter-
nationalen Übereinkünften oder auf solchen beruhenden ge-
setzlichen Vorschriften bleiben von der Beschränkung unbe-
rührt. 

3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. ver-
mittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus-
stellungen), wenn diese Leistungen im Online-Leistungsange-
bot bzw. in der Reiseausschreibung und der damit korrespon-
dierenden Buchungs- bzw. Reisebestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe der Identität und Anschrift des vermittelten Ver-
tragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet 
wurden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil 
der Pauschalreise des Reiseveranstalters sind und getrennt aus-
gewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben 
hiervon unberührt. Der Reiseveranstalter haftet jedoch, wenn 
und soweit für einen Schaden des Kunden bzw. Mitreisenden 
die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisati-
onspflichten des Reiseveranstalters ursächlich war. 

 

§ 13 Geltendmachung von Ansprüchen 

 Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4–7 BGB hat der Kunde 
/ Reisende gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu ma-
chen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermitt-
ler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler 
gebucht wurde. Eine Geltendmachung auf einem dauerhaften 
Datenträger (z.B. PDF-Anhang zu E-Mail, Brief) wird empfoh-
len. 

 

§ 14 Mitwirkung des Kunden, Mängelgewährleistung, 
Kündigung 

1. Der Kunde hat den Reiseveranstalter oder einen Reisevermitt-
ler, über den er die Pauschalreise ggf. gebucht hat, zu informie-
ren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z. B. Flugschein, 
Hotelgutschein) nicht innerhalb der vom Reiseveranstalter 
mitgeteilten Frist erhält. 

2. Wird die Pauschalreise nicht mängelfrei erbracht, kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Wenn der Reiseveranstalter infolge 
einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige den Man-
gel nicht abhelfen kann, kann der Kunde keine Minderungsan-
sprüche (§ 651m BGB) oder Schadensersatzansprüche (§ 651n 
BGB) gegenüber dem Reiseveranstalter geltend machen. Der 
Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem 
Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort zur Kenntnis zu geben. 
Ist ein solcher nicht vorhanden und vertraglich nicht geschul-
det, sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstalter (Kon-
taktdate finden Sie am Anfang der AGB) zur Kenntnis zu brin-
gen; über die Erreichbarkeit des Vertreters des Reiseveranstal-
ters bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Buchungs- 
bzw. Reisebestätigung unterrichtet. Der Reisende kann die 
Mängelanzeige auch seinem Reisevermittler, über den er die 

Pauschalreise ggf. gebucht hat, zur Kenntnis bringen. Der Ver-
treter des Reiseveranstalters ist beauftragt, den Mangel abzu-
helfen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, An-
sprüche anzuerkennen. 

3. Beabsichtigt der Kunde bzw. Mitreisende den Pauschalreisever-
trag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. 2 BGB be-
zeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB zu kün-
digen, hat er dem Reiseveranstalter zuvor eine angemessene 
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, 
wenn die Abhilfe vom Reiseveranstalter verweigert wird oder 
wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 

4. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -be-
schädigung und -verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen 
nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen unverzüglich 
vor Ort mittels Schadensanzeige („PIR“) der zuständigen Flug-
gesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und Reisever-
anstalter können die Erstattungen aufgrund internationaler 
Übereinkünfte ablehnen, wenn die PIR/Schadensanzeige nicht 
ausgefüllt eingereicht worden ist. Die Schadensanzeige ist bei 
Gepäckbeschädigung in sieben Tagen, bei Verspätung in 
einundzwanzig Tagen ab Aushändigung zu einzureichen. Der 
Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisege-
päck ist des Weiteren unverzüglich dem Reiseveranstalter, sei-
nem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisever-
mittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden aber nicht 
davon, bei der Fluggesellschaft innerhalb der vorstehenden 
Fristen eine PIR/Schadensanzeige einzureichen. 

 

§ 15 Informationen über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens 

1. Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über 
die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens ver-
pflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über die Identität 
der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der 
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen 
bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die aus-
führende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveran-
stalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug bzw. 
die Flüge durchführen wird bzw. werden. Sobald der Reisever-
anstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen 
wird, muss er den Kunden informieren. 

2. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft ge-
nannte Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter den Kun-
den über den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle 
angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der 
Kunde so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet 
wird. 
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3. Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Betriebsverbot (Ge-
meinschaftliche Liste, früher „Black List“) ist auf folgender In-
ternetseite abrufbar:  

 http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/in-
dex_de.htm. 

 

§ 16 Pass- Visa- und Gesundheitsbestimmungen 

 Der Reiseveranstalter wird den Kunden über allgemeinen Pass- 
und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitä-
ten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fris-
ten für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Rei-
seantritt unterrichten. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
keine Besonderheiten in der Person des Reisenden (z. B. Dop-
pelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Sollten Sie 
kein deutscher Staatsbürger sein, bitten wir Sie, uns dies bereits 
vor Reisebuchung mitzuteilen. Der Kunde ist verantwortlich 
für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus 
dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kun-
den/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

 

§ 17 Reiserücktrittskostenversicherung 

 Zur Absicherung der Reiseplanung des Kunden gegen unvor-
hergesehene Risiken empfiehlt der Reiseveranstalter ausdrück-
lich den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung so-
wie ggf. einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskos-
ten bei Unfall, Krankheit oder Tod und/ oder anderer zweck-
mäßiger Versicherungen (z.B. Gepäckversicherung). Eine Rei-
serücktrittskostenversicherung ist in den angebotenen Leistun-
gen und Preisen nicht enthalten. 

 

§ 18 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

1. Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem 
Reiseveranstalter unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Ist der Kunde ein Verbraucher, gilt Satz 1 nur insoweit, 
als dass durch die Rechtswahl der Schutz zwingender Rechts-
vorschriften des Staates, in dem der Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, nicht unterlaufen wird. 

2. Sofern es sich bei den Vertragsparteien um Vollkaufleute nach 
deutschem Recht handelt oder für den Fall, dass der Nutzer 
bzw. Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
oder für den Fall, dass die im Klagewege in Anspruch zu neh-
mende Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Ge-
setzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-

haltsort nicht bekannt ist, wird als ausschließlicher Gerichts-
stand Potsdam vereinbart. Zwingende gesetzliche Vorschriften 
zum ausschließlichen Gerichtsstand bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 19 Hinweise zur Verbraucher-Streitschlichtung 

1. Der Reiseveranstalter ist bestrebt, etwaige Meinungsverschie-
denheiten aus Verbrauchervertragsbeziehungen auf einver-
nehmliche Weise beizulegen. Bei etwaigen Beschwerden kann 
sich der Nutzer bzw. Gast daher an info@hukg.de wenden. Die 
Verjährung etwaiger Ansprüche ist für die Dauer dieses Ver-
fahrens ausgeschlossen. Sollte dort keine Einigung erzielt wer-
den, steht – ohne vorherigen Schlichtungsversuch bei einer 
staatlich anerkannten Stelle – der Rechtsweg offen. 

2. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung die-
ser Geschäftsbedingungen auch für Reisevermittler der Reise-
veranstalter verpflichtend würde, informiert der Reiseveran-
stalter den Kunden hierüber in geeigneter Form. 

 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm

